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A  TEXTLICHE FESTSETZUNGEN  

 

Rechtsgrundlagen: 

 

 Baugesetzbuch (BauGB) in der in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. I S. 
2414), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 20.10.2015 (BGBl. I S. 1722) 
m.W.v. 24.10.2015. 

 Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz (GemO) in der Fassung vom 31. Januar 
1994 (GVBl. S. 153), §§ 17, 17a, 35, 46, 80 und 97 geändert durch Artikel 1 des 
Gesetzes vom 22.12.2015 (GVBl. S. 477) 

 Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) in der Fassung vom 
24.02.2010 (BGBl. I, S. 94), zuletzt geändert durch Artikel 2 G vom 21. Dezember 2015 
(BGBl. I S. 2490, 2491) 

 Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – 
BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Verordnung 
vom 31.08.2015 (BGBl. I S. 1474) m.W.v. 08.09.2015 

 Landesbauordnung Rheinland-Pfalz (LBauO) vom 24. November 1998 (GVBl. 1998, 
S. 365), mehrfach geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 15.06.2015 (GVBI. S. 
77) 

 Landesgesetz zur nachhaltigen Entwicklung von Natur und Landschaft (Landesnatur-
schutzgesetz – LNatSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 16.10.2015 
(GVBl. 2015, 283) 

 Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler 
(Denkmalschutzgesetz - DSchG) vom 23. März 1978 (GVBl. 1978, S. 159), zuletzt 
geändert durch das Gesetz vom 03.12.2014 (GVBl. S.245) 

 Landesgesetz zum Schutz und zur Pflege der Kulturdenkmäler - Denkmalschutz- und 
–pflegegesetz (DSchPflG) Rheinland-Pfalz, in der Fassung vom 23. März 1978 
(GVBl. 1978 S. 159) zuletzt geändert durch Gesetz vom 15.09.2009 (GVBl. S. 333).  

 Landesnachbarrechtsgesetz Rheinland-Pfalz (LNRG) in der Fassung vom 15. Juni 
1970 (GVBl. S. 198), zuletzt geändert durch Gesetz vom 21.Juli 2003 (GVBl. S. 209). 

 Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des 
Planinhalts (Planzeichenverordnung 1990 – PlanzV 90) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 18.12.1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch das Gesetz 
vom 22.07.2011 (BGBl. I S. 1509) 

 Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (Baunutzungsverordnung - 
BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 23. Januar 1990, zuletzt geändert 
durch Artikel 2 des Gesetzes vom 11. Juni 2013 (BGBl. I S. 1548) m.W.v. 20.09.2013 

 Wassergesetz für das Land Rheinland-Pfalz (Landeswassergesetz - LWG -) in der 
Fassung der Bekanntmachung vom 14.Juli 2015 (GVBI. S. 127) m.W.v. 30.07.2015, §§ 
85 und 88 geändert durch § 28 des Gesetzes vom 27.11.2015 (GVBl. S. 383) 

 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
31.07.2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert durch Artikel 320 der Verordnung vom 
31. August 2015 (BGBl. I S. 1474) 
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I Planungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 
 
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Allgemeines Wohngebiet – WA (§ 4 BauNVO) 
 
 Das Bebauungsplangebiet wird gemäß § 4 BauNVO als Allgemeines Wohngebiet 

festgesetzt.  
 
1.2 Zulässig sind die in § 4 Abs. 2 Nr. 1 und 2 BauNVO genannten Nutzungen 

(Wohngebäude und die der Versorgung des Gebiets dienenden Läden, Schank- und 
Speisewirtschaften sowie nicht störenden Handwerksbetriebe). Die in § 4 Abs. 2 Nr. 3 
BauNVO aufgeführten Nutzungen (Anlagen für kirchliche, kulturelle, soziale und 
gesundheitliche Zwecke), sind gemäß § 1 Abs. 5 BauNVO nicht zulässig.  

1.3 Nach § 4 Abs. 3 Nr. 2 bis 5 BauNVO ausnahmsweise zulässige sonstige nicht 
störende Gewerbebetriebe sowie Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und 
Tankstellen sind in dem Wohngebiet nach § 1 Abs. 6 BauNVO nicht zulässig. 
Ausnahmsweise zulässig sind Betriebe des Beherbergungsgewerbes gemäß § 4 Abs. 
3 Nr. 1 BauNVO. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
2.1 Grundflächenzahl/ Geschossflächenzahl 
 

 Die Grundflächenzahl ist mit 0,4 und die Geschossflächenzahl mit 0,8 festgesetzt. 
  
 Die festgesetzten Grund- und Geschossflächenzahlen sind Höchstwerte. 
 
 Gemäß § 19 Abs. 4 BauNVO wird die maximale Überschreitung der festgesetzten 

Grundflächenzahl für: 
 1. Garagen und Stellplätze mit ihren Zufahrten 
 2. Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO 
 3. bauliche Anlagen unterhalb der Geländeoberfläche, durch die das Baugrund- 
  stück lediglich unterbaut wird, 
 auf 50 von Hundert beschränkt. 
 
2.2 Trauf- und Firsthöhen 

 
Zur Begrenzung der Höhe baulicher Anlagen werden maximale Trauf- und Firsthöhen 
festgesetzt. 
 
Die Trauf- und Firsthöhen werden aufgrund der Hanglage des Plangebiets 
differenziert festgesetzt. 

 Die Traufhöhe (TH) wird  in dem mit N1 gekennzeichneten Bereich mit max. 6,50 m 
und die Firsthöhe (FH) mit max. 11,00 m festgesetzt. 

  
 In dem mit N 2a bzw. N 2b gekennzeichneten Bereich wird die TH mit max. 9,50 m für 

den Teilbereich N 2a und max. 3,00 m für den Teilbereich N 2b festgesetzt. 
  
 Die Firsthöhe wird für den Teilbereich N 2a mit max. 14,00 m festgesetzt. 
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 Bezugspunkt für die Traufhöhe und die Firsthöhe ist die Oberkante Fertigdecke der 
jeweils angrenzenden Straßenverkehrsfläche, gemessen im Mittel der Gebäudelänge 
/ Gebäudetiefe (vgl. auch Einschrieb zu Nutzungsschablonen im Planteil). 

 
 
3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO) 
 
 Im allgemeinen Wohngebiet (WA) ist die offene Bauweise gemäß § 22 Abs. 2 

BauNVO festgesetzt. Zulässig ist eine Bebauung mit Einzel- und Doppelhäusern. 
 

3.1 Höchstzulässige Zahl der Wohnungen in Wohngebäuden 
 

Auf Grundlage des § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB wird festgesetzt, dass in Bereichen, in 
denen Einzel- bzw. Doppelhausbebauung festgesetzt ist, Wohngebäude mit mehr als 
zwei Wohnungen unzulässig sind. 
Bei Einfamilienhäusern sind max. zwei Wohneinheiten und bei Doppelhäusern je 
Doppelhaushälfte eine Wohneinheit zulässig. 

 
 
4. Überbaubare Grundstücksflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 23 BauNVO) 
 
 Die überbaubaren Flächen werden durch Baugrenzen festgesetzt. Der 

Mindestabstand der vorderen Baugrenze zur Erschließungsstraße (Wohnstraße) ist 
ebenso wie die Bautiefe – Abstand der hinteren Baugrenze zur vorderen Baugrenze 
gemäß Planeintrag festgesetzt. 

 
5. Stellplätze und Garagen (§ 12 BauNVO) 
 

Stellplätze (ST) und Garagen (GA) sind gemäß § 12 Abs. 6 BauNVO nur innerhalb 
der überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. 
 
Überdachte Stellplätze und Garagen müssen zu den sie erschließenden 
Verkehrsflächen einen Abstand von mindestens zwei Metern einhalten.  

 
Vor Garagen mit einem Abstand von 5 m zur Straßenbegrenzungslinie ist ein 
zusätzlicher Stellplatz zulässig.  
 
Zu öffentlichen Verkehrsflächen ist ein seitlicher Abstand von 1,00 m einzuhalten. 

 
Zahl der Stellplätze: 
Auf den privaten Baugrundstücken sind pro Wohneinheiten mindestens zwei 
Stellplätze nachzuweisen. 

 
6. Nebenanlagen (§ 14 BauNVO) 

Nebenanlagen gemäß § 14 BauNVO sind nur innerhalb der überbaubaren 
Grundstücksflächen sowie hinter der festgesetzten rückwärtigen Baugrenze im 
straßenabgewandten Gartenbereich zulässig. 
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7. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB) 
 
 Die geplante Erschließungsstraße wird mit Zweckbestimmung „verkehrsberuhigter 

Bereich“ festgesetzt. Die Herstellung der Straßenverkehrsfläche hat im „Mischprofil“ 
zu erfolgen, d.h. es ist ein einheitlicher, niveaugleicher Ausbau durch farbliche 
Hervorhebung der Gehwegbereiche vorzunehmen. 

 
8. Führung der Ver- und Entsorgungsleitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB) 
 

 Alle Ver- und Entsorgungsleitungen müssen unterirdisch verlegt werden. 
 
9. Landespflegerische Festsetzungen (§ 9 Abs. 1 BauGB) 

Flächen für das Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 

Bepflanzungen sowie Bindungen für die Bepflanzung und Erhaltung von 

Bäumen und Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 

25a und b BauGB und Flächen für Maßnahmen und Maßnahmen zum Schutz, 

zur Pflege und zur Entwicklung der Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB. 

 

9.1. Begrünung und Gestaltung der Grundstücksfreiflächen 

  (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V. mit § 88 Abs. 6 LBauO) 
 

1. Die unbebauten Grundstücksflächen sind bis auf notwendige Zufahrten und 
Zuwegungen als Garten oder Grünanlage anzulegen. Mindestens 20% der nicht 
überbauten Grundstücksfreiflächen sind mit Bäumen und Gehölzen zu bepflanzen; es 
sind vorzugsweise Bäume und Gehölze aus u.a. Pflanzliste auszuwählen. Die 
Verwendung von Kultivaren ist statthaft. 

 
2. Mit Ausnahme der erforderlichen Zuwegungen sind die Vorgärten gärtnerisch 
anzulegen und zu pflegen. Sie dürfen nicht als Lager- oder Arbeitsflächen genutzt 
werden.  
 
3. Auf jedem Grundstück ist pro 200 m² versiegelter Fläche ein Laub-(Obst)Baum 
anzupflanzen. Es sind vorzugsweise Bäume aus u.a. Pflanzliste auszuwählen. Die 
Verwendung von Kultivaren ist statthaft. 
 

9.2 Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen 
 (§9 Abs.1 Nr. 25a BauGB) 
 

Alle Pflanzungen sind spätestens 2 Jahre nach Baubeginn anzulegen und dauerhaft 
zu pflegen.  

 
10. Maßnahmen der Abwasserbewirtschaftung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 14 BauGB i.V.m. § 9 Abs. 4 BauGB und § 2 LWG) 
 

Das anfallende Schmutzwasser wird in den öffentlichen Kanal geleitet und zur 
Kläranlage Hochspeyer abgeleitet.  
Auf Straßen, Wegen und Plätzen anfallendes Oberflächenwasser kann direkt in den 
öffentlichen Kanal eingeleitet werden. Die nichtbehandlungsbedürftigen 
Oberflächenwässer von Dachflächen und sonstigen privaten abflusswirksamen 
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Flächen sind soweit möglich auf den Grundstücken zurück zu halten. Bei Zisternen ist 
eine regelmäßige Entleerung zu gewährleisten. Grundsätzlich ist eine Kombination 
verschiedener Rückhalteanlagen zulässig. Die Notüberläufe aus den 
Rückhalteanlagen sind an das öffentliche Kanalsystem anzuschließen. Auf den 
privaten Grundstücken ist ein Rückhaltevolumen von 50 l/m² abflusswirksamer Fläche 
herzustellen und nachzuweisen. 
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II Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 88 LBauO i.V.m. § 9 Abs. 4 

BauGB) 
 
1. Gestalterische Anforderungen an bauliche Anlagen (§ 88 Abs. 1 Nr. 1 LBauO) 
 
1.1 Dächer 
  
 Die Festsetzungen der Dachformen werden differenziert festgesetzt.  
  

Dächer sind als Sattel-, Pult- oder Flachdächer grundsätzlich mit Dachneigungen 
entsprechend der Festsetzung in der Nutzungsschablone auszubilden.  
 
Im Bereich N1 sind Sattel- und Pultdächer mit einer Dachneigung von 10°-45° 
zulässig. Für den Bereich N 2a sind nur Satteldächer mit einer Neigung von 25°-45° 
zulässig. Dachflächen in dem untergeordneten Teilbereich, der mit N 2b 
gekennzeichnet wurde, sind als Flachdächer auszuführen; eine Nutzung als 
Dachterrasse sowie die erforderliche Brüstung sind zulässig. 
 
Für die Dacheindeckungen sind stark reflektierende Materialien unzulässig; zulässig 
sind erforderliche Kollektoren zur Nutzung der Solarenergie. 

 
1.2 Dachgauben und Zwerchhäuser 
 

Dachgauben dürfen als Einzelgauben 40% der Gebäudelänge nicht überschreiten. 
Bei zwei oder mehr Gauben ist die Summe der Gaubenlänge auf max. die Hälfte der 
Gebäudelänge beschränkt, der Abstand zwischen den Gauben und zu den 
Ortgängen wird auf mindestens 1,0 m festgesetzt. 

Vor- und Rücksprünge im Grundriss, z. B. bei Zwerchhäusern, bei denen sich durch 
geometrische Bedingungen höhere Traufen ergeben, sind bis maximal 1/3 der 
Baukörperlänge zulässig. 

 
1.3 Fassaden 
 
 Für die Außenwände sind natürliche Materialien zulässig. Verkleidungen mit 

glasiertem Material, Kunstschiefer, Kunststoffen (PVC) und Faserzementplatten /- 
Material sind unzulässig. 

 
2. Gestalterische Anforderungen an nicht überbaubare Grundstücksflächen (§ 88 

Abs. 1 Nr. 3 LBauO) 
 
 Die nicht überbauten Grundstücksflächen sind mit einheimischen Pflanzen (siehe 

Pflanzliste) landschaftsgärtnerisch zu gestalten. 
 
 Bei Geländeveränderungen in Form von Grundstücksterrassierung sind Stützmauern 

in einer Höhe von max. 1,5 m zulässig. Der Abstand zwischen zwei Stützmauern hat 
min. 5 m zu betragen. 

 
3. Einfriedungen 
  

 Entlang der Erschließungsstraßen und Fußwege sind lebende Einfriedungen bis max. 
1,20 m Höhe zulässig (siehe Pflanzliste). Mauern und Zäune bis zu max. 0,80 m Höhe 
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sind nur zulässig, wenn auf der gesamten Länge eine Begrünung mit Hecken, 
Sträuchern etc. erfolgt (siehe Pflanzliste). 

 Gemauerte Einfriedungen sind nur dann zulässig, wenn sie als Sichtmauerwerk 
ausgeführt werden. Zäune sind nur als Holzzäune zulässig, Metallgitterstäbe nur 
dann, wenn sie ummantelt sind. Bei aufgesetzten Zaunanlagen wird die Sockelhöhe 
auf 0,15 m begrenzt. 
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B HINWEISE  
 
1. Bei der Vergabe der Erdarbeiten, in erster Linie für die Erschließungsmaßnahmen 

hat der Bauträger/Bauherr die ausführenden Baufirmen vertraglich zu verpflichten, 

der Generaldirektion Kulturelles Erbe zu gegebener Zeit, rechtzeitig den Beginn der 

Arbeiten anzuzeigen, damit diese, sofern notwendig, überwacht werden können. 

 

2. Nach den Bestimmungen des Denkmalschutz- und Pflegegesetzes vom 23.3.1978 
(GVBl. 1978, Nr. 10, Seite 159 ff.) ist jeder zu Tage kommende archäologische 
Fund unverzüglich zu melden, die Fundstelle soweit als möglich unverändert zu 
lassen und die Gegenstände gegen Verlust zu sichern. 

 
3. Sollten tatsächlich archäologische Objekte angetroffen werden, so ist der 

archäologischen Denkmalpflege ein angemessener Zeitraum einzuräumen, damit 

Rettungsgrabungen, in Absprache mit den ausführenden Firmen, planmäßig den 

Anforderungen der heutigen archäologischen Forschung entsprechend durchgeführt 

werden können. 

 

4. Hecken und Einfriedungen aus fremdländischen Nadelgehölzen (Thuja, 

Scheinzypressen usw.) sind zu vermeiden. 

5. Verstöße gegen die Festsetzung nach § 9 Abs. 1 Nr. 25b BauGB werden als 
Ordnungswidrigkeit nach § 213 BauGB geahndet. 

 
6. Der bei Bauarbeiten anfallende Oberboden (Mutterboden) ist schonend zu 

behandeln und einer sinnvollen Folgenutzung zuzuführen.  
 Auf § 202 BauGB “Schutz des Mutterbodens” und auf die DIN 18115, Blatt 2, 

“Bodenarbeiten für vegetationstechnische Zwecke”, wird ausdrücklich hingewiesen. 
 
7. Der bei einer Unterkellerung anfallende unbelastete Erdaushub ist aus ökologischen 

Gesichtspunkten (Minimierung von Abfällen und deren Transport) nach Möglichkeit 
im Rahmen einer sukzessiven Freiflächengestaltung bei den privaten Grünflächen 
zu integrieren und einer unmittelbaren Verwertung zuzuführen.  

 
8. Die Anforderungen der DIN 1054, DIN 4020 und DIN 4124 an den Baugrund sind zu 

beachten. Es werden Baugrunduntersuchungen empfohlen. 
 
9. Bei Anpflanzungen von Bäumen und tiefwurzelnden Sträuchern im Bereich 

unterirdischer Ver-/Entsorgungsleitungen (Leitungen) soll ein Mindestabstand von 

2,50 m (horizontaler Abstand Stammachse – Außenhaut Leitung) eingehalten 

werden. 

Kann dieser zur Gewährleistung der Betriebssicherheit der Leitungen erforderliche 

Abstand nicht eingehalten werden, sind in Absprache mit dem jeweiligen 

Versorgungsträger, geeignete Maßnahmen zum Schutz der Leitungen (z.B. Einbau 

von Trennwänden aus Kunststoff) vorzusehen. 

10. Die Entwässerung erfolgt im Mischsystem. 
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11. Zur Rückhaltung von anfallendem Oberflächenwasser auf den Privatgrundstücken 
werden offene Rasenmulden, Rigolen oder auch Zisternen mit ganzjährigem 
Verbraucher empfohlen. Notüberläufe können auch an den neuen Kanal 
angeschlossen werden. 

 
12. Zur Versickerung von Oberflächenwasser sind die Vorgaben der Richlinie DWA-A 

138 „Planung, Bau und Betrieb von Anlagen zur Versickerung von 
Niederschlagswasser“ maßgebend. 

 
13. Bei der Verwendung von Niederschlagswasser als Brauchwasser ist die 

Trinkwasserverordnung (TrinkwVO 2001) zu beachten. 
 
14. In Abhängigkeit von dem lokalen Grundwasserflurabstand ist zum Schutz gegen 

Vernässung eine Unterkellerung von Gebäuden in Form von wasserdichten Wannen 
auszubilden. 

 
15. Die Vernässung angrenzender Gebäude muss ausgeschlossen werden. 
 
16.  Die Ableitung von Drainagewasser in die Kanalisation ist nicht erlaubt. 
 
17. Dem Bauantrag ist ein qualifizierter Entwässerungsantrag beizufügen. 
 
18. Zu dem Bauantrag ist ein qualifizierter Freiflächengestaltungsplan zu erstellen, in 

welchem auch insbesondere Geländeveränderungen dargestellt sind. 
 
19. Bei der Gebäudeplanung ist die Anlage zur “Verwaltungsvorschrift des Ministeriums 

der Finanzen vom 17. Juli 2000, Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Grund-
lage Fassung 1998“ zu berücksichtigen. 

 
20. Bei der Planung der Ver- und Entsorgungsleitungen sind die vorhandenen und ge-

planten Baumstandorte und Vegetationsflächen zu berücksichtigen. 
 
21. Die bei der Maßnahme anfallenden Abfälle (mineralische und nicht mineralische 

Abfälle) sind aufzunehmen und einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen. 

Bei der Behandlung der anfallenden Abfälle sind das Verwertungsgebot und die 

Vorgaben der abfall- und bodenschutzrechtlichen Bestimmungen 

(Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Bodenschutzgesetz, Verordnungen) in 

Verbindung mit den Technischen Regeln „Anforderungen an die stoffliche 

Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen“ der Bund- und 

Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (LAGA) zu beachten. 

Zudem wird auf die in Rheinland-Pfalz im Juli 2007 eingeführten ALEX Infoblätter 

24, 25 und 26 des Arbeitskreises „§ 12 BBodSchV“ verwiesen. Die darin 

enthaltenen Hinweise zur Verwertung von Boden und Bauschutt in bodenähnlichen 

und technischen Anwendungen sind zu beachten. 

Weitergehende Informationen zur Entsorgung von Bauabfällen können dem 

Leitfaden Bauabfälle des Landes Rheinland-Pfalz entnommen werden. Der 

Leitfaden ist auf der Internetseite des Ministeriums für Umwelt, Forsten und 

Verbraucherschutz Rheinland-Pfalz verfügbar. 
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22. Radonmessungen in der Bodenluft in Abhängigkeit von den geologischen 

Gegebenheiten des Bauplatzes oder Baugebietes werden empfohlen. Die 

Ergebnisse sollten Grundlage für Bauplaner und Bauherren sein, sich ggf. für 

bauliche Vorsorgemaßnahmen zu entscheiden. Werden hierbei tatsächlich kritische 

Werte festgestellt, wird angeraten, bauliche Vorsorgemaßnahmen zu treffen, um 

den Eintritt des Radons ins Gebäude weitgehend zu verhindern. 

 

23. Artenliste Bepflanzung 

Für die Pflanzungen sollen überwiegend Gehölze aus der folgenden Artenliste 

verwendet werden. Auf die erforderlichen Grenzabstände gemäß Nachbarrecht 

Rheinland-Pfalz wird hingewiesen. 

 

Artenauswahl der Baumpflanzungen 1. Ordnung 

Mindestgröße:                                                 Hochstamm, 3 x verpflanzt, 

Stammumfang 12 - 14 cm 

Acer platanoides Spitzahorn  

Acer pseudoplatanus Bergahorn  

Fraxinus excelsior Esche  

Quercus petraea Traubeneiche 

Quercus robur Stieleiche 

Tilia cordata Winterlinde 

Obstbäume einschließlich Schalenobst 
 

 

Artenauswahl der Baumpflanzungen 2. Ordnung 

Mindestgröße:                                                 Hochstamm, 2x verpflanzt, 

                                                                        Stammumfang 10 - 12 cm 

                                                                        Stammbüsche, 3 x v., StU 12 - 14 cm 

Acer campestre Feldahorn 

Betula verrucosa Sandbirke 

Carpinus betulus Hainbuche 

Prunus avium Wildkirsche 

Salix caprea  Salweide 

Sorbus aria  Mehlbeere 

Sorbus aucuparia Eberesche 
 

 

Artenauswahl der Strauch- und Heckenpflanzungen 

Mindestgröße:                                                 2x verpflanzt, 3-5 Tr. 

                                                                        Höhe: 60 - 100 cm 

Corylus avellana Haselnuss 

Crataegus monogyna Weißdorn 

Euonymus europaeus Pfaffenhütchen 

Frangula alnus Faulbaum 

Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster 
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Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche 

Prunus spinosa Schlehe 

Rosa canina  Hundsrose 

Sambucus nigra Schwarzer Holunder 

Viburnum lantana Wolliger Schneeball 

Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 

 


